
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTA G Drucksach e 15/301
15. Wahlperiode 2. August 2000

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Ursula Sassen und Heinz Maurus (CDU)

und

Antwort

der Landesregierung - Innenminister

Finanzkraftmesszahl der Kreise im Kommunalen Finanzausgleich

Frage 1: Trifft es zu, dass die Landesregierung die Absicht hat, die Berechnung der

Finanzkraftmesszahl der Kreise ab dem Finanzausgleichsjahr 2001 zu

ändern?

Antwort:

Die Landesregierung ist mit Beschluss des Landtages vom 14. Juli 2000 beauftragt

worden, zu den in der Drucksache 15/244 ( Bericht und Beschlussempfehlung des

Sonderausschusses ”Kommunales zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwi-

schen dem Land und den Kommunen” ) aufgeführten Sachbereichen Vorschläge zu

erarbeiten. Die Landesregierung wird entsprechende Vorschläge - dies gilt auch für

Ziffer 2 c) der Beschlussempfehlung ”Interkommunaler Finanzausgleich der Kreise” -

dem Landtag vorlegen.
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Frage 2: Wenn Frage 1. mit ja beantwortet wird: Welche Änderung beabsichtigt die

Landesregierung und wie wird diese begründet ?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.

Frage 3: Vertritt die Landesregierung die Ansicht, dass die Kreisschlüsselzuwei-

sungen, die nach Festbeträgen gewährt werden, in die gemeinsame Fi-

nanzkraft von Gemeinden und Kreise einzubeziehen sind?

Antwort:

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass auch die Festbeträge als Teil der

Kreisschlüsselzuweisungen (§ 12 FAG) in die gemeinsame Finanzkraft von Gemein-

den und Kreise einzubeziehen sind.

Frage 4: Ist der Landesregierung bekannt, welche durchschnittliche Finanzkraft der

Gemeinden in den elf Kreisen nach Abzug der Kreisumlage verbleibt ?

Antwort:

Die Finanzkraft der Gemeinden im Sinne des Finanzausgleichs ist die Summe der

Steuerkraftzahlen der Gemeinden (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Gemeinde-

schlüsselzuweisungen und abzüglich Finanzausgleichsumlage; sie ist zugleich Be-

rechnungsgrundlage für die Finanzkraftmesszahl der Kreise (§ 14 Abs. 1 FAG) und

Umlagegrundlage für die Kreisumlage (§ 28 Abs. 2 FAG).

Die Wirkung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Übersicht auf der Grundlage

der Finanzausgleichsdaten für den Finanzausgleich 2000  dargestellt.
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